
DER BUNDESMINISTER 
FOR LANDESVERTEIDIGUNG 

11- ,.f~g8 dt.'r Beilagen zu den SI('nographischen ProtokoHe'l 

des Nationalrates XVI. Gesetzgebungspenode 

GZ 10 072/61-1.1/84 

Rechtzeitige Verständigung von der 
Einberufung zu Kader- bz~. Truppen­
übungen des österreichischen Bundes­
heeres; 

Anfrage der Abgeordneten Dr. ERMACORA 
und Genossen an den Bundesminister 
für Landesverteidigung, Nr. 921/J 

Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 

1017 Wien 

8U4/AB 
1984 -11- 07 
zu ~:l1 IJ 

In Beantwortung der seitens der Abgeordneten zum National­

rat Dr. ERMACORA, KRAFT und Genossen am 19. September 1984 

an mich gerichteten Anfrage Nr. 921/J, betreffend recht­

zeitige Verständigung von der Einberufung zu Kader- bzw. 

Truppenübungen des österreichischen Bundesheeres, beehre 

ich mich folgendes mitzuteilen: 

In der Einleitung zur vorliegenden Anfrage wird unter Be­

rufung auf eine Aussendung der Bundeskammer der gewerb­

lichen Wirtschaft vom 3. August 1984 ua. behauptet, die 

Einberufungspraxis beim österreichischen Bundesheer führe 

vor allem bei kleineren Betrieben in den Sommermonaten zu 

personellen Engpässen, weil "die von den Kader- bzw. Truppen­

übungen betroffenen Unternehmen erst relativ spät, nämlich 

nur rund zwei Monate vor den Ubungen verständigt werden". 

Die Anfragesteller regen in diesem Zusammenhang die Aus­

arbeitung eines längerfristigen "Truppenübungs-Kalenders" 

an, um sowohl die Unternehmer als auch die Wehrpflichtigen 

selbst in die Lage zu versetzen, sich rechtzeitig auf die 

bevorstehende Einberufung einstellen zu können. 
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Hiezu ist vorerst festzustellen, daß - entgegen den Aus­

führungen der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft -

Wehrpflichtige der Reserve seit Jahren regelmäßig nicht 

erst durch den Einberufungsbefehl, sondern im Wege einer 

sog. "Vorverständigung" schon wesentlich früher, nämlich 

zwischen drei und zwölf Monaten vor dem Termin einer 

Waffenübung informiert werden; die Einberufung selbst 

erfolgt sodann gemäß den Bestimmungen des § 36 Abs. 1 

des Wehrgesetzes 1978, BGB1.Nr. 150, spätestens acht 

Wochen vor der übung. 

Was den Wunsch nach Ausarbeitung eines sog. "Truppenübungs­

Kalenders" betrifft, so ist darauf hinzuweisen, daß diesem 

Anliegen ebenfalls schon seit Jahren entsprochen ist; anders 

wäre im übrigen die vorerwähnte "Serviceleistung" einer 

Vorverständigung der Wehrpflichtigen nicht durchführbar. 

Im einzelnen beantworte ich die vorliegende Anfrage wie 

folgt: 

Zu 1: 

Ein gänzlicher Verzicht auf die Durchführung von Waffen­

übungen während der Sommermonate erscheint aus organisa­

torischen Gründen nicht möglich. Allerdings ist das Bundes­

ministerium für Landesverteidigung schon derzeit darum 

bemüht, Waffenübungen in den Monaten Juli und August nur 

im unbedingt notwendigen Umfang anzuberaumen. Wie die 

beigeschlossene Übersicht erkennen läßt, liegt nämlich 

der Schwerpunkt der Waffenübungen keineswegs im angeführten 

Zeitraum, so daß die Vorwürfe der BundeswirtschaftskaITIDer 

auch in dieser Hinsicht ins Leere gehen. 

Zu 2: 

Veranlassungen im Sinne der Fragestellung bedarf es nicht, 

weil, wie ich schon eingangs ausgeführt habe, Gie Wehr-

- pflichtigen der Reserve nicht erst acht Wochen vor dem 

übungsbeginn, sondern schon einige Monate vorher eine 

schriftliche Verständigung erhalten. 
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Im einzelnen werden jene Wehrpflichtigen der Reserve, die 

während des Zeitraumes vom Jänner bis einschließlich 

September eines Jahres zu einer Waffenübung einberufen 

werden sollen, schon im September des Vorjahres ver­

ständigt~ jene Wehrpflichtigen der Reserve, die in den 

Monaten Oktober bis Dezember zu Waffenübungen herangezogen 

werden sollen, erhalten ihre "Vorverständigung" bis Ende 

Feber des laufenden Jahres. 

Diese Vorgangsweise, die nur durch eine längerfristige 

Planung der Waffenübungen möglich ist, sollte sowohl 

die Wehrpflichtigen, als auch deren Dienstgeber in die 

Lage versetzen, die jeweils erforderlichen Dispositionen 

zeitgerecht treffen zu können. 

Zu 3: 

Im Hinblick auf meine bisherigen Ausführungen erübrigt 

sich eine Beantwortung dieser Frage. 

Zu 4; 

Eine Verteilung des für den internen militärischen Gebrauch 

erstellten Planungspapiers an die Wehrpflichtigen, deren 

Dienstgeber und die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 

erscheint mir im Sinne der vorstehenden Ausführungen weder 

angebracht noch notwendig. Im übrigen wäre es Sache des je­

weiligen Dienstgebers, seine Beschäftigten zu veranlassen, 

ihm einen im Wege der "Vorverständigung" zur Kenntnis 

gebrachten Termin für eine Waffenübung unverzüglich zu 

melden und nicht erst die Zustellung des Einberufungsbe­

fehls abzuwarten. 

Zu 5: 

Da die in der eingangs erwähnten Aussendung der Bundeswirt­

schaftskammer enthaltenen Vorwürfe offenbar auf Fehlinfor­

mationen beruhten, hat das Armeekommando unverzüglich die 

erforderlichen Klarsteilungen getroffen; Fotokopien des 
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Textes einer diesbezüglichen Presseaussendung vom 

14. August 1984 und eines Antwortschreibens an die 

Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft vom 12. Sep­

tember 1984 habe ich zur Information angeschlossen. 

~ . Ok.>i>ber 1984 

----/ 

Beilagen / 
·~tLv 
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Beilage 
zu Zahl 10 072/61-1.1/84 

\~ü Verband/Einheit 
. Versandte Ein-

berufungsbefehle 
KÜ BTü Kü BTü 

I 20 1 131 80 
11 40 2 105 341 

111 32 14 1.294 2.109 
IV 11 20 208 596 

V 11 50 141 5.236 
VI 33 26 982 1.868 

fVII 34 15 ~'95) t8"20] I. , : ....• '0' ., .... "( 

YIrr 1 1 14 fiÖ6~ i:0 392:f 
IX 43 65 1.218 15.515 
·X 8 65 280 14.453 . 
XI 31 58 493 8.080 

XII 13 2 1 .011 641 
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BClla9 C 

zc Zahl 10 072/61-1,1/84 

das ~r~e~k0~~~~do oibt bekannt:--
:; .... f 1 t J' . t' d h b~r,~eStl2erue;;-.;ngen; vers Laeno 19u1lg er .. 0 g 0 mona e v r er (rufz.) 

/?:; !st richtig, c!~s:. zu kri.der- und truppenuebungen 
der eln~tufun~sbefehl zwei monate vor den uebungen 
~1rd. d~rueber hinaus werden d1ese uebungsvorhaben 
~cnate vorher de~ tel1nehmer·bekanntgegeben. 

des bundesheeres 
zuges tell t 
ungafaehr sechs 

d~s armeekc~m;ndc teilt daher n1cht die ansicht der bundeswirtschafts - ' •..... . ., 
kammer, dasz diese frist zuikurz'ist. In einem zeitrau~ von'sechs 
~Dnaten sollten pursonelle engpaesse organisatorisch vermieden 
werden koennen.·' : ,. 

13 03 84 " 
9 seI l,.,oberst des generalstabes ++ 

" 
ID2071 1984-08-14/09:48 

@ VersHindigung 
Zw~i Monate vor ',ner 

TrUPI'P~übung des Bundes- , 
!'IHres bekommt der Tfilrrh. 
mer, den Einberurungsberehl, 
seclts Monate yor"tr wird er 
vers:.~ndjgl. Doch ditH' gro~(' 
Frs\ Hhelnl d~r Bundeswj'l­
Ich.,lIskammtr noch immer 
zu "ur:, will eine frühere 
Oe n~chrjch"&ung. 

'\ 

" 'I t· 

.. :·1 

. ( 

-' ... , 
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Beilage füR LANDESV~RT~IDIGUNG 

ARM E ~ KOM M ~ N D 0 zu Zahl 1~72/61-1.'/84 

Zl. 31.428/174-3.3/84 

Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft 
Bundeswirtschaftskammer 

Stubenring 12 

1010 WIEN 

Terminisierung von Kader-
7ruppenübungen -

Ihr Schreiben vom 26 07 84, 
RGp 1243/84/WrJH 

Sehr geehrte nerrn! 

Zu Ihrem Schreiben betreffend Terminisierung von Kader-Truppen­

übungen erfolgte seitens des Armeekommandos bereits am 13 08 84 

eine Presseaussendung (beiliegende Kopie). 

Zur näheren erläuterung der angeführten Verständigung vor der Ein­
berufung zu Kader-Truppenübungen darf verständigkeitshalber der 

genaue Vorgang und der Termin zur Kenntnis gebracht werden: 

~ .. ~ Alle Wehr~flichtigen der Reserve, die 1m Zeitraum JÄNNER bis ein­

schließlich Sf,PTEMBER zu einer Waffenübung einberufen werden sollen, 

werden im 3E?TZ~BER des Vorjahres und die für die Monate OKTOBER 

bis DEZEMa~R rUr Übungen vorgesehenen Wpfl dRes bis Ende FEBRUAR 

schriftlich von der geplanten Übung und Einberufung in Kenntnis 

gesetzt. Jie Einberufung selbst erfolgt dann 8 Wochen vor der 

Waffenübung. 

Nach Ansicht des Armeekommandos ist dieser Zeitraum (für die 

UrlaubsmonateVorverstänctigung bereits im SEPTEMBER des Vorjahres) 

ausreichend, um organisatorische Maßnahmen zu treffen. Außerdem 

werden ~affenübungen in den Urlaubsmonaten nur im unbedingt er­
rorderliche~ Ausmaß durchgeführt. 

Deila'3e 

12.09 84 
?ür den Armeekommandaten: 

Jer Chef des Stabes: 
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